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Fachspezifische Zugangs- und  

Zulassungsordnung für den  

Deutsch-Französischen Masterstudien-

gang Rechtswissenschaften  

an der Universität Potsdam und  

der Université Paris Nanterre 

 

Vom 26. Januar 2022 

 

i.d.F. der Ersten Satzung zur Änderung 

der fachspezifischen Zugangs- und  

Zulassungsordnung für den  

Deutsch-Französischen Masterstudien-

gang Rechtswissenschaften  

an der Universität Potsdam und  

der Université Paris Nanterre 

 

- Lesefassung - 

 

Vom 26. Februar 20261 
 

Der Fakultätsrat der Juristischen Fakultät der Uni-

versität Potsdam hat gemäß § 9 Abs. 5 Satz 2 i.V.m. 

§ 72 Abs. 2 Nr. 1 des Brandenburgischen Hoch-

schulgesetzes (BbgHG) vom 28. April 2014 

(GVBl.I/14, [Nr. 18], zuletzt geändert durch Gesetz 

vom 23. September 2020 (GVBl.I/20, [Nr. 26], 

S.1), i.V.m. Brandenburgisches Hochschulzulas-

sungsgesetz (BbgHZG) vom 1. Juli 2015 

(GVBl.I/15, [Nr. 18]), zuletzt geändert durch Arti-

kel 3 des Gesetzes vom 19. Juni 2019 (GVBl.I/19, 

[Nr. 35], S.10), i.V.m. § 2 Abs. 1-3, 5, § 19 Abs. 1 

und § 20 der Hochschulzulassungsverordnung 

(HZV) vom 17. Februar 2016 [GVBl. II/16, [Nr. 

6]), zuletzt geändert durch Verordnung vom 21. 

Mai 2021 (GVBl.II/21, [Nr. 55]) und nach Art. 21 

Abs. 2 Nr. 1 der Grundordnung der Universität 

Potsdam (GrundO) vom 17. Dezember 2009 (Am-

Bek. UP Nr. 4/2010 S. 60) in der Fassung der Fünf-

ten Satzung zur Änderung der Grundordnung der 

Universität Potsdam (GrundO) vom 21. Februar 

2018 (AmBek. UP Nr. 11/2018 S. 634) sowie der 

Allgemeinen Zugangs- und Zulassungsordnung zu 

den nicht lehramtsbezogenen Masterstudiengängen 

an der Universität Potsdam (Zulassungsordnung – 

ZulO) vom 24. Februar 2016 (AmBek. UP Nr. 

3/2016 S. 76), zuletzt geändert am 12. Mai 2021 

(AmBek. UP Nr. 12/2021 S. 441), am 26. Januar 

2022 folgende Satzung beschlossen:2 
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§ 1  Geltungsbereich  

 

Diese Zulassungsordnung regelt in Ergänzung zur 

Allgemeinen Zugangs- und Zulassungsordnung zu 

den nicht lehramtsbezogenen Masterstudiengängen 

an der Universität Potsdam (Zulassungsordnung – 

ZulO) die Zugangsvoraussetzungen und das Hoch-

schulauswahlverfahren für den nichtlehramtsbezo-

genen Deutsch-Französischen Masterstudiengang 

Rechtswissenschaften an der Universität Potsdam 

und der Université Paris Nanterre. Es gilt die ZulO, 

soweit nicht die folgenden Regelungen dieser Ord-

nung Abweichendes festlegen. 

 

 

§ 2  Zuständigkeit 

 

Für die Durchführung des Zulassungsverfahrens ist 

nach § 2 Abs. 4 ZulO der Prüfungsausschuss zu-

ständig. Dieser wird benannt durch den Fakultätsrat 

der Juristischen Fakultät und der hierfür zuständi-

gen Stelle an der Universität Nanterre. 

 

 

§ 3 Zugangsvoraussetzungen  

 

(1) Für den Deutsch-Französischen Masterstudi-

engang Rechtswissenschaften gelten folgende be-

sonderen Zugangsvoraussetzungen: 

a) ein erster berufsqualifizierender rechtswis-

senschaftlicher Hochschulabschluss (z.B. Ba-

chelor oder Licence), wobei der zugrunde lie-

gende Studiengang eine Regelstudienzeit von 

mindestens 6 Semestern und einen Umfang 

von mindestens 180 Leistungspunkten (LP) 

umfassen muss, 

b) die nach § 4 Abs. 4 ZulO erforderlichen 

Sprachkenntnisse in Deutsch, die mindestens 

der Stufe C1 des Europäischen Referenzrah-

mens für Sprachen entsprechen. Für den 

Nachweis der Sprachkenntnisse gilt § 4 Abs. 

4 ZulO. 

c) Sprachkenntnisse in Französisch, die mindes-

tens der Stufe B2 des Europäischen Referenz-

rahmens für Sprachen entsprechen. Die erfor-

derlichen Sprachkompetenzen werden durch 

die Vorlage folgender Zertifikate oder Zeug-

nisse nachgewiesen: 

- Zeugnis über den Abschluss eines 

deutsch-französischen Studiengangs an 

einer anerkannten Hochschule; 

- Nachweis über den Abschluss eines Studi-

enganges einer anerkannten Hochschule 

mit der Lehrsprache Französisch; 

- UNIcert® II oder III; 

2  Genehmigt durch den Präsidenten der Universität Potsdam 
am 25. März 2022. 
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- DELF® B2, DALF® C1 oder 

DALF® C2;  

- TCF® mit mindestens 400 Punkten; 

- Zeugnis der Allgemeinen Hochschulreife 

oder der Allgemeinen Fachhochschulreife 

mit Französisch als 1. Fremdsprache oder 

Zeugnis über die Hochschulzugangsbe-

rechtigung mit Bestätigung des Niveaus 

B2; 

- Zeugnis über die Hochschulzugangsbe-

rechtigung, die in einem französischspra-

chigen Bildungsgang in einem Land mit 

Amtssprache Französisch erworben 

wurde. 

 

(2) Über die Anerkennung gleichwertiger Nach-

weise über französische Sprachkenntnisse entschei-

det der Prüfungsausschuss im Einzelfall. 

 

 

§ 4  Bewerbung, Fristen und Form  

 

(1) Die Bewerbung für den Deutsch-Französischen 

Masterstudiengang Rechtswissenschaften an der 

Universität Potsdam und der Université Paris Nan-

terre zum ersten Fachsemester ist nur zum Winter-

semester möglich. Die Bewerbung für ein höheres 

Fachsemester ist zum Winter-und Sommersemester 

möglich. 

 

(2) Für eine Bewerbung zum Wintersemester sind 

die Unterlagen bis zum 15. Juni, für eine Bewer-

bung zum Sommersemester bis zum 15. Dezember 

per E-Mail an den Studiengangsleiter bzw. die Stu-

diengangsleiterin einzureichen. Die E-Mail-Ad-

resse des Studiengangsleiters ist auf der Internet-

seite des Deutsch-Französischen Studiengangs ver-

öffentlicht. 

 

 

§ 5  Hochschulauswahlverfahren 

 

(1) Im Falle einer Zulassungsbeschränkung für den 

Studiengang erfolgt im Rahmen des Vergabever-

fahrens nach § 8 ZulO die Durchführung eines 

Hochschulauswahlverfahrens gemäß § 9 ZulO nach 

den folgenden Vorgaben mit dem Ziel, eine Rang-

folge der Bewerberinnen bzw. Bewerber zu ermit-

teln.  

 

(2) Für die Bildung der Rangfolge wird ein Gesamt-

punktwert nach § 9 ZulO ermittelt. Zur Ermittlung 

des Gesamtpunktwerts nach § 9 ZulO gehen fol-

gende Kriterien mit folgendem Gewicht ein: 

a)  Durchschnittsnote bzw. aktuellen Durch-

schnittsnote mit 70%, 

b)  zusätzliche, außerhalb des Hochschulwesens 

erworbenen Qualifikationen (z.B. Zertifikate 

und Weiterbildungen) mit 15%, 

c)  und besonderen fachlichen Leistungen, die in 

Bezug zu dem angestrebten Studiengang ste-

hen (z.B. Auszeichnungen, Preise) mit 15%. 

(3) Die Kriterien gem. Absatz 2 b) und c) sind mit 

folgenden Ausprägungen möglich: „vorhanden/er-

füllt“ bzw. „nicht vorhanden/nicht erfüllt“. Fehlen 

Unterlagen zum Nachweis dieser Auswahlkriterien, 

gilt das jeweilige Kriterium als „nicht vorhan-

den/nicht erfüllt“. 

 

 

§ 6  Inkrafttreten 

 

(1) Diese Ordnung tritt am Tage nach der Veröf-

fentlichung in dem Amtlichen Bekanntmachungen 

der Universität Potsdam in Kraft. 

 

(2) Sie gilt erstmals für die Zulassungen zum Win-

tersemester 2022/2023.  

 


